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0 Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung  

0.1 Ausgangssituation  

Die Lausitz Energie Kraftwerke AG (LE-K) beabsichtigt die Errichtung und den Betrieb eines 
Gasturbinen- und Dampfkraftwerkes am Standort Lippendorf mit einer elektrischen 
Ausgangsleistung von max. 875 MWel. Ziel der Investition ist die Sicherung einer flexiblen 
Stromversorgung zur Stabilisierung des Stromnetzes (Netzbesicherungsanlage). Durch 
den steigenden Anteil an erneuerbaren Energien und die zeitnahe Abschaltung von grund-
lastbringenden Atom- und Kohlekraftwerken ist diese Flexibilität für die Zukunft unverzicht-
bar. 

Die geplante Anlage ist unter der Nr. 1.1.1 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) einzuordnen. Es ergibt sich somit die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Die GICON GmbH wurde von der LE-K beauftragt, die Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
durchzuführen und Unterlagen insbesondere i.S. von § 4e der 9. BImSchV und § 16 UVPG 
für die Prüfung der Umweltverträglichkeit in Form eines UVP-Berichts zu erstellen. 

Am 18.11.2021 fand auf dem Gelände des Kraftwerks Lippendorf ein Scoping-Termin statt. 
Grundlage für den vorliegenden UVP-Bericht sowie die erstellten Fachgutachten bilden die 
im zugehörigen Scoping-Protokoll vom 10.12.2021 enthaltenen Vorgaben und Hinweise. 

 

0.2 Überblick über das geplante Vorhaben  

Das geplante GuD-Kraftwerk besteht im Wesentlichen aus einer Gasturbine, einem nach-
geschalteten Abhitzekessel und einer Dampfturbine mit nachgeordnetem luftgekühlten 
Kondensator. Die GuD-Anlage soll mit Erdgas betrieben werden, wobei zukünftig auch der 
Einsatz von bis zu 100 % Wasserstoff vorgesehen ist. Bei ungeplantem Stromausfall ist der 
Betrieb mit Heizöl (für max. 300 Stunden im Jahr) vorgesehen. 

Die durch die Verbrennung von Erdgas in der Gasturbine erzeugten heißen Abgase werden 
im Abhitzekessel zur Dampferzeugung genutzt. Der so erzeugte Dampf treibt die Dampf-
turbine an. Der in den Generatoren der Gas- und Dampfturbine erzeugte Strom wird in neu 
zu errichtenden Blocktransformatoren auf die Spannung von 380 kV transformiert und über 
die bestehende 380-kV-Leitung des Braunkohlen-Kraftwerkes Lippendorf ins Netz einge-
speist. 

Zur Reduktion der bei der Verbrennung entstehenden Stickoxidemissionen ist ein Kataly-
sator (SCR) zur selektiven katalytischen Reduktion vorgesehen. Die Rauchgase der GuD-
Anlage werden über einen neu zu errichtenden Schornstein in die Atmosphäre abgeleitet. 

Die GuD-Anlage ist für eine maximale Feuerungswärmeleistung von 1.417 MW bei einer 
maximalen elektrischen Gesamtbruttoleistung von ca. 875 MWel ausgelegt.  

Bei Stillstand der Gasturbine soll die Eigenbedarfsversorgung für Strom durch fünf mit 
Heizöl betriebene Ersatzstromaggregate abgesichert werden. Zudem dienen die Ersatz-
stromaggregate zur Sicherstellung des Anfahrens der Gasturbine bei Stromausfall. Im 
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0.4.2 Schutzgut Luft  

Ist-Zustand 

Die dem geplanten Standort nächstgelegene Luftschadstoff-Messstation des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), an der die städtische Hin-
tergrundkonzentration gemessen wird, ist die Station Leipzig-West. Die Daten der Station 
wurden zur Abschätzung der Vorbelastung der Luft am geplanten Anlagenstandort genutzt. 
Es wurden die Jahresmittelwerte der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub für den 
aktuellsten verfügbaren Zeitraum 2021 ausgewertet. Zudem wurden flächenhaft modellierte 
Luftschadstoffdaten für den Raum Lippendorf aus dem Jahresbericht zur Luftqualität in 
Sachsen 2021 des LfULG herangezogen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass sowohl die 
Jahresmittelwerte für den Raum Lippendorf, als auch die Jahresmittelwerte der Messstation 
Leipzig-West, die Immissionswerte gem. TA Luft deutlich unterschreiten.  

Die Vorbelastung mit den Luftschadstoffen Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Feinstaub 
kann im Raum Lippendorf als gering eingestuft werden. Es ist von einer geringen Vorbelas-
tung mit Luftschadstoffen im UG auszugehen. 

 

Auswirkungen des Vorhabens 

Für die Beschreibung der Auswirkungen des Anlagenbetriebs auf die Luftgütesituation 
wurde eine Immissionsprognose für Luftschadstoffe gem. TA Luft erarbeitet. Über einer 
Ausbreitungsberechnung mit dem TA Luft-konformen Modell Austal wurde die zu erwartende 
Zusatzbelastung ermittelt. 

In Bezug auf das Schutzziel menschliche Gesundheit gem. TA Luft wurden die Beurteilungs-
werte für die von der geplanten Anlage emittierten Stoffe Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid, 
Kohlenmonoxid und Formaldehyd betrachtet. Im Ergebnis der Berechnungen ist festzustel-
len, dass für alle Stoffe die Irrelevanzwerte nach TA Luft unterschritten werden. Die Immis-
sionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit werden demnach sicher eingehalten. 
Durch die Unterschreitung der Irrelevanzwerte durch den anlagenbezogenen Immissions-
beitrag ist sichergestellt, dass diese Zusatzbelastung keinen relevanten Beitrag zur Luft-
schadstoffbelastung leistet. Erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit kön-
nen daher ausgeschlossen werden.  

Hinsichtlich des Schutzziels Vegetation und Ökosysteme wurde jeweils die Zusatzbelas-
tung durch Stickoxide, Schwefeldioxid, Ammoniak, Stickstoffdeposition und Säuredeposi-
tion berechnet. Die Betrachtungen dazu erfolgen im Kapitel zum Schutzgut Pflanzen, Tiere 
und biologische Vielfalt (0.4.6). 

Insgesamt zeigen die Prognoseergebnisse in Bezug auf das Schutzgut Luft, dass die Im-
missionsbeiträge (Zusatzbelastungen) durch das geplante Gasturbinen- und Dampfkraft-
werk gering sind und im gesamten UG unter den Irrelevanzgrenzen der TA Luft liegen.  

Es wird eingeschätzt, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Luft zu erwarten sind.  
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Schutzgebiete nach Wasserrecht sind auf der Vorhabenfläche nicht ausgewiesen. Im UG 
befinden sich mehrere Überschwemmungsgebiete (ÜSG), das nächstgelegene ist das ÜSG 
Pleiße, ca. 1,1 km östlich der Vorhabenfläche. 

 

Auswirkungen des Vorhabens 

Beeinflussungen des Schutzgutes Wasser durch Verminderung der Grundwasser-
neubildung infolge der Versiegelung durch das Vorhaben sind als gering zu bewerten. Un-
belastetes Niederschlagswasser von den Dachflächen soll am Standort versickert werden. 
Der Wasserbedarf wird durch Umnutzung bestehender Systeme bereitgestellt. 

Prozesswasser der GuD-Anlage aus dem Wasser-Dampf-Kreislauf soll in das Oberflächen-
gewässer Faule Pfütze, welche in den OWK Pleiße-4b mündet, eingeleitet werden. Die 
erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis ist in einem gesonderten wasserrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zu beantragen. Der im wasserrechtlichen Verfahren zu 
erstellende Fachbeitrag prüft die Vereinbarkeit der geplanten Einleitung von Prozess-
abwasser in die Faule Pfütze und nachfolgend in die Pleiße. Nach gegenwärtigem Kennt-
nisstand führt die Einleitung zu keinen erheblichen Umweltauswirkungen. 

Es wird eingeschä tzt, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser zu erwarten sind.  

 

0.4.6 Schutzgut Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt  

Ist-Zustand 

Im Jahr 2021 erfolgte die Kartierung der Biotoptypen, von Tagfaltern bzw. Raupenfutter-
pflanzen, Reptilien, Amphibien, Fledermäusen und Brutvögeln, einschl. der Horst- und Höh-
lenbäume auf der Vorhabenfläche und deren Umfeld, in jeweils separat festgelegten Unter-
suchungsräumen (UR). 

Die Biotopkartierung erfolgte im Zeitraum Mai bis Anfang Juli 2021. Im UR Biotope wurden 
insgesamt 18 Biotoptypen erfasst. Die Bewertung erfolgte gem. der Biotoptypenliste Sach-
sens. Es handelt sich bei keinem der erfassten Biotoptypen um ein gesetzlich geschütztes 
Biotop nach § 30 BNatSchG bzw. § 21 SächsNatSchG. Im überwiegenden Teil des UR sind 
frische Ruderalfluren vorhanden. 
Der Standort wird in Verantwortung der LEAG im Rahmen eines separaten Vorhabens 
durch die bauvorbereitenden Nivellierungsarbeiten mit erforderlichen Abrissarbeiten und 
Gehölzentnahmen vorbereitet. Demnach ist der Zustand vor (Ausgangszustand) und nach 
Realisierung der bauvorbereitenden Maßnahmen (Referenzzustand des hier zu bewerten-
den Vorhabens) zu unterscheiden. Die Erfassungen wurden für den Ausgangszustand 
durchgeführt. 

Im Rahmen der Erfassungen wurden 45 Brutvogelarten im UR kartiert. Siebzehn der nach-
gewiesenen Vogelarten wurden als wertgebend eingestuft. Es wurde die Zauneidechse 
nachgewiesen. Der Populationsaufbau der im UR vorhandenen lokalen Population wurde 
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überragen nicht die im Norden angrenzende Bebauung des Braunkohlen-Kraftwerkes Lip-
pendorf.  

Es wird eingeschätzt, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaft und  die Erholung zu erwarten sind.  

 

0.4.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

Ist-Zustand 

Denkmale oder Denkmalschutzgebiete sind am Standort und im direkten Umfeld nicht aus-
gewiesen.  

 

Auswirkungen des Vorhabens 

Wesentliche Wirkfaktoren zur nachteiligen Beeinflussung des Schutzguts Kulturelles Erbe 
und sonstige Sachgüter durch das Vorhaben wurden nicht abgeleitet. 

Es wird eingeschätzt, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter zu erwarten sind.  

 

0.4.9 Schutzgut Menschen, insb esondere  die menschliche Gesundheit  

Ist-Zustand 

Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich ca. 290 m südwestlich des Standorts, in 
Lippendorf. 

Die zum Standort nächstgelegene besonders schutzwürdige Anlage/ Einrichtung ist der 
Spielplatz in Gaulis, ca. 1,6 km nordöstlich des geplanten Standorts. 

 

Auswirkungen des Vorhabens 

Für das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, wurden die Wirk-
faktoren Verkehrs- und Baumaschinenlärm während der Bauphase, Emission von Lärm im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und Emission von Luftschadstoffe im bestimmungsgemä-
ßen Betrieb als relevant eingestuft. 

Für die Bewertung der Auswirkungen der Bauphase auf die Lärmsituation wurde ein Schall-
gutachten nach AVV Baulärm erarbeitet. Im Ergebnis der Berechnungen wurde festgestellt, 
dass die Beurteilungspegel die geltenden Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm am Tag 
(gem. AVV Baulärm zwischen 7 Uhr und 20 Uhr) und in der Nacht (gem. AVV Baulärm 
zwischen 20 Uhr und 7 Uhr) an allen Immissionsorten einhalten. Aus der Wahl der 
nächstgelegenen Immissionsorte ergibt sich, dass die zulässigen Richtwerte auch an 
anderen Orten in der Umgebung des Standortes aufgrund der entfernungsbedingten 
Pegelabnahme unterschritten werden. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den 
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Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit durch Baulärm können dadurch 
ausgeschlossen werden. 

Für die Bewertung der Auswirkungen des zukünftigen Anlagenbetriebs auf die 
Lärmsituation wurde eine Geräuschimmissionsprognose nach TA Lärm erstellt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass an allen Immissionsorten die für die jeweilige Gebietseinordnung 
herangezogenen Beurteilungswerte im Tag- und Nachtzeitraum eingehalten werden.  

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Men-
schen durch Lärmemissionen des bestimmungsgemäßen Betriebs ausgeschlossen werden 
können. 

Die Immissionsbeiträge (Zusatzbelastungen) durch Luftschadstoffemissionen im bestim-
mungsgemäßen Betrieb des geplanten Gasturbinen- und Dampfkraftwerks sind gering und 
liegen im gesamten UG unter den Irrelevanzgrenzen der TA Luft (s. Kap. 0.4.2). Erhebliche 
Beeinträchtigungen des Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch die 
Luftschadstoffemissionen des bestimmungsgemäßen Betriebs können daher ausgeschlos-
sen werden. 

Es wird eingeschätzt, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch en, insbesondere die  menschliche Gesundheit , zu erwarten sind.  

 

0.4.10 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern  

Soweit mit den verfügbaren Untersuchungsmethoden ermittelbar, wurden wichtige Wech-
selwirkungseffekte bereits bei der Beschreibung der Auswirkungen zu den jeweiligen 
Schutzgütern berücksichtigt. 

 

0.5 Beschreibung des Unfallrisikos und der damit verbundenen potenziellen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter  

Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes der Anlage sind nicht grundsätzlich auszu-
schließen. Beurteilungsrelevant sind dabei insbesondere Störungen, welche zu erhöhten 
Schadstofffreisetzungen in die Umgebung führen. 

Auf Grund der im Betrieb gehandhabten Stoffe und Stoffmengen mit Überschreitung der in 
Spalte 4 Anhang I der StörfallV angegebenen Mengenschwelle für Heizöl stellt das 
Betriebsgelände einen Betriebsbereich der unteren Klasse dar, d. h. der Betreiber hat die 
Grundpflichten der 12. BImSchV zu erfüllen. Dies schließt die Erstellung eines 
Sicherheitskonzeptes ein.  

Mit den Antragsunterlagen wird ein Gutachten zum angemessenen Sicherheitsabstand 
nach dem Leitfaden KAS-18 eingereicht. Im Ergebnis des Gutachtens wurde festgestellt, 
dass sich bis zu einem Abstand von 110 m um den Bereich des Heizöltanklagers 
Gefährdungen herleiten lassen. Innerhalb dieses Abstandes befinden sich keine 
schützenswerten Objekte. 
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Abbildung 1: Einordnung der Lage des Standorts  

 

Abbildung 2: Luftbild mit Kennzeichnung des geplanten Standortes  

 

 
  

Standort 

Standort 
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1 Kupplung zum Generator, 2 Gehäuse, 3 Rotor, 4 Verdichter, 5 Brennkammersystem, 

6 Brenner, 7 Expansionsturbine, 8 Abgasaustritt (Quelle: Siemens) 

Abbildung 3: Schematische Darstellung einer Gasturbine  

 

3.2.2 Bauliche Anlagen  

Die Anordnung der baulichen Anlagen ist in der nachfolgenden Abbildung 4 dargestellt. Die 
Abbildung 5 zeigt eine Ansicht der geplanten GuD-Anlage. 

Im Wesentlichen werden folgende Anlagen errichtet: 

- Gasturbine mit ungefeuertem Abhitzekessel  

- Dampfturbine mit Luftkondensator (LUKO) 

- einem Abgas-Katalysator (SCR), abgasseitig zwischen den Heizflächen des Abhitze-
kessels angeordnet, einschließlich des zugehörigen Ammoniakwassertanks 

- Einrichtungen zur Erdgasversorgung mit Gasdruck-Regel-Mess-Anlage (GDRMA) so-
wie Gasvorwärmer 

- Ersatzstromaggregate (5 Dieselmotoren) zur Notstromversorgung und für den Schwarz-
start der Gasturbine mit Generator und Rauchgasableitung 

- Block- und Eigenbedarfstransformatoren 

- Niederspannungs- und Mittelspannungsverteilanlagen  

- Kühlwasserkreise für Gasturbine und Dampfturbine mit je einem Rückkühlwerk 

- Einrichtungen der Heizölversorgung mit Heizöltank 

- Wasserver- und -entsorgung mit zentraler Wasseraufbereitung  

- Chemikalienlagerung- und -versorgung (Schmierstoffe, Öle, Reinigungsmittel, etc.) 

- Druckluftversorgung 
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- diverse Gebäude für zentrale Leitwarte und Leittechnik, Verwaltung, Sozialräume, 
Werkstatt, Lager. 

 

  

Abbildung 4: Anordnung der Einzelanlagen des geplanten Gasturbinen - und Dampfkraft-
werkes mit Kennzeichnung der Emissionsquellen  

 

 
Abbildung 5: Ost -Ansicht der geplanten GuD -Anlage  

 

Gasvorwärmer 1/2 

UHA (GT) 

GuD 

LUKO 

EP01_GuD 

EP07/EP08 
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Als Wirkung sehr gering bzw. n icht relevant [   ]  werden Beeinflussungen eingestuft, 
deren Auftreten nach dem derzeitigen Kenntnisstand auf Grund der projektspezifischen Ge-
gebenheiten und speziellen Maßnahmen überhaupt nicht zu erwarten ist, oder deren quan-
titatives Ausmaß so gering ist, dass die Auswirkungen nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
nicht nachweisbar sein werden. 

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die zu erwartenden projektspezifischen Wirkfaktoren, die 
durch sie beeinflussbaren Schutzgüter und die Voreinstufung hinsichtlich der Intensität der 
Einwirkung.  

Die Erläuterungen zur Tabelle werden anschließend in der Reihenfolge der projektspezifi-
schen Wirkfaktoren gegeben. Dabei werden außerdem Schlussfolgerungen hinsichtlich des 
weiteren Untersuchungsbedarfes bzw. bewertungsrelevante Informationen bereits mit ein-
gearbeitet. 
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Tabelle 1: Matrix zur Ermittlung potenziell releva nter Wirkfaktoren, beeinflussbarer  
Schutzgüter  und der Intensität der Beeinflussung durch das Vorhaben  

  

 keine Einwirkung oder Einwirkung sehr gering 

 Einwirkung gering bzw. von untergeordneter Bedeutung, kein Untersuchungsbedarf  

 
Potenzielle Einwirkungen mit wesentlichem Wirkungsfaktor, weitere Betrachtungen 
erforderlich 

 
  

Umweltbereich  
(Schutzgut)  
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Bau- und anlagenbedingte Wirkungen  

Flächenverbrauch/-versiegelung  O O O X      

Bodenaushub/ Baustellenabfälle  O        

Grundwasser-/Bauwasserhaltung          

Verkehrs- /Baumaschinenlärm    X X    O 

Abgas- und Staubemissionen    O O  O   

Baukörper         O 

Bestimmungsgemäßer Betrieb  
Emission von Luftschadstoffen/ klima-
relevanten Gasen 

 O O X X O X O  

Emission von Lärm    O X    O 

Erschütterungen    O O   O  

Abwärme      O    

Abfälle           

Wasserverbrauch            

Abwasser/ Niederschlagswasser   X       

anlagenbez. Verkehr          

Anlagenbeleuchtung    O O     

Elektromagnetische Felder          

Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen  

Stoffe/Technologien      X X     

Anfälligkeit für Störfälle / mgl. Lage im 
Sicherheitsabstand vorhandener An-
lagen 

  O O O     

Anfälligkeit gegenüber Folgen des 
Klimawandels 

         

 

O 

X 











 
 

 
 
  

UVP-Bericht  
04.08.2023    Gasturbinen - und Dampfkraftwerk Lippendorf     - 37/133 - 

\\d
d1

fs
01

.g
ic

on
.d

e\
pr

j\P
R

O
JE

K
T\

20
21

\P
21

02
65

G
V

.0
00

6.
D

D
1\

D
O

K
\U

M
\0

2_
U

V
P

-B
er

ic
ht

\U
V

P
-B

_L
ip

_G
uD

-H
_C

C
_2

02
3-

08
-0

4.
do

cx
 

4.3 Bestimmungsgemäßer Betrieb  

4.3.1 Emission von Luftschadstoffen  

Die Hauptemissionsquelle für Luftschadstoffe ist der Schornstein der GuD-Anlage.  

Daneben bestehen weitere Emissionsquellen, welche eine geringere Bedeutung aufwei-
sen. Hierzu gehören die Emissionen  

- der Gasvorwärmer sowie 

- der Schwarzstart-Dieselgeneratoren und Feuerlöschdiesel 

- der Heizöltank-Belüftung. 

Spezifische Anforderungen an die Ableitung von Emissionen ergeben sich aus den 
Verordnungen zum BImSchG und den einschlägigen Richtlinien und Normen sowie der 
Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft.  

Die nachfolgende Tabelle 2 gibt eine Übersicht der Emissionsquellen der geplanten Anlage. 

Die Emissionsquellen EP02 bis EP06 sowie EP 09 sind nur kurzzeitig im Notfall zum Wie-
deraufbau des Hochspannungsübertragungsnetzes (Schwarzfall) sowie bei Ausfall der ge-
sicherten Eigenbedarfsversorgung des Gasturbinen- und Dampfkraftwerkes in Betrieb. 
Über die Belüftung der Heizöltanks tritt nur Verdrängungsluft aus. 

 

Tabelle 2: Übersicht über die Emissionsquellen /4/ 

Eq.-Bezeichnung  Bezeichnung  Vorgaben für die Emissions-
grenzwerte  

EP01 GuD-Anlage Klasse H § 33 der 13. BImSchV 

EP02 bis EP06 Schwarzstartdieselgeneratoren  § 16 der 44. BImSchV 
EP07 Gasvorwärmer 1 § 13 der 44. BImSchV 
EP08 Gasvorwärmer 2 § 13 der 44. BImSchV 
EP09 Feuerlöschdiesel § 16 der 44. BImSchV 
EP10 Heizöltank-Belüftung keine 
EP11 Heizöltank-Belüftung keine  

 

Für die GuD-Anlage und die Gasvorwärmer (GV) werden die in der Tabelle 3 aufgeführten 
Emissionsgrenzwerte beantragt. 
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Tabelle 3: Beantragte Emissionsgre nzwerte der GuD -Anlage und der Gasvorwärmer  

Parameter  

EP01 
GuD 

EP07 
GV1 

EP08 
GV2 

µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 

NOx als NO2   
Jahresmittelwert** 15 100 100 

Tagesmittelwert** 40 - - 

Ammoniak 
Jahresmittelwert** 5 - - 

Tagesmittelwert** 10 - - 

CO Tagesmittelwert** 100  50 50 

Formaldehyd Probenahmezeit 5 - - 

Schwefeldioxid - (1,37)* 10 10 

* Bestandteil Brennstoff, ** Mittelungszeitraum für GuD-Anlage 

 
In der folgenden Tabelle 3 sind die maximalen Emissionsmassenströme für den geplanten 
Betrieb den sogenannten Bagatell¬massen¬strömen nach Nr. 4.6.1.1 TA Luft gegenüber-
gestellt. Soweit kein Bagatellmassenstrom verfügbar war, wird in Anlehnung der TA Luft 
der 10fache S Wert, entspricht Q/S = 10 kg/h, für diese Stoffe als Bagatellmassenstrom 
verwendet. 

 

Tabelle 4: Emissions massenströme der GuD-Anlage  und G V und Vergleich mit den Ba-
gatellmassenströmen gem. Nr. 4.6.1.1 TA Luft (vgl. /4/) 

Parameter  

[kg/h]  

EP01 

GuD 

EP07 

GV1 

EP08 

GV2 

Summe 
[kg/h]  

Bagatellmassen-
strom (Nr. 4.6.1.1 
TA Luft)  [kg/h]  

NOx als NO2 67,44 0,65 0,65 68,74 15 

CO 449,58 0,33 0,33 450,24 75,0* 

Formaldehyd 22,48 - - 22,48 0,25* 

SO2 6,16 0,07 0,07 6,30 15 

Ammoniak 22,48 - - 22,48 0,1 

* 10facher S-Wert, entspricht Q/S = 10 kg/h 
 

Wie zu erkennen ist, überschreiten die Emissionen der geplanten Anlagen mit Ausnahme 
von Schwefeldioxid (SO2) die Bagatellmassenströme der TA Luft bzw. den vergleichsweise 
herangezogenen Bagatellwert (Q/S = 10 kg/h). Demnach ist die Bestimmung der 
Immissionskenngrößen für diese Stoffe erforderlich.  

Für Schwefeldioxid ist auch unabhängig von der Unterschreitung des Bagatellmassen-
stroms zu prüfen, ob eine Schädigung empfindlicher Pflanzen und Ökosysteme durch den 
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50fachen der Schornsteinhöhe entspricht und in der die Zusatzbelastung im Aufpunkt mehr 
als 3% des Langzeitkonzentrationswertes beträgt. 

Auf der Grundlage der gutachterlich ermittelten Bauhöhe des Schornsteins der GuD von 
73 m ergibt sich ein Beurteilungsgebiet mit einem Radius von (50 x 73 m =) 3.650 m. 

Für den zu erstellenden UVP-Bericht wird das Untersuchungsgebiet  aufgrund der hohen 
Abgastemperaturen und Abgasvolumenströme der GuD-Anlage, und der damit höheren 
effektiven Schornsteinhöhe, mit einem Radius von 5 .500 m um den Standort  festgelegt. 
Damit ist das Haupteinwirkungsgebiet und der maximal beaufschlagte Aufpunkt der durch 
die Emissionsquellen emittierten Luftschadstoffe vollständig erfasst. 

Die großräumige Einordnung des Standortes und die Lage und Ausdehnung des Untersu-
chungsgebietes sind in der topographischen Karte in Anhang 1 veranschaulicht. 

 

4.8 Vernünfti ge Alternativen und Nichtdurchführung des Vorhabens  

Vernünftige Alternativen 

Der hier einschlägige § 4e Abs. 1 Nr. 6 der 9. BImSchV verlangt eine Beschreibung der 
vernünftigen Alternativen zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen schädliche Umweltein-
wirkungen sowie zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor sonstigen Ge-
fahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen nur, wenn sie von dem Trä-
ger des UVP-pflichtigen Vorhabens geprüft worden sind. Es liegen keine zu prüfenden ver-
nünftigen Alternativen vor. Da  

- das Vorhaben in einem für die industrielle Bebauung vorgesehenen Gebiet umge-
setzt werden soll, das über eine sehr gute verkehrstechnische Anbindung verfügt 
und damit nicht im Außenbereich liegt, 

- keine unangemessene Inanspruchnahme von Flächen durch das Vorhaben erfolgt 
und 

- der Bau und die Inbetriebnahme der Anlage so erfolgt, dass die artenschutzrechtli-
chen Maßnahmen gezielt umgesetzt werden können 

war eine Alternativenprüfung im Sinne der Nr. 2 des Anhangs zu § 4e der 9. BImSchV auch 
nicht erforderlich.  
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Prognose-Nullfall/ Nichtdurchführung des Vorhabens 

Nach § 4e Abs. 1 i.V.m. der Anlage zu § 4e der 9. BImSchV soll auch die Entwicklung der 
Umwelt bei Nichtdurchführung des Vorhabens betrachtet werden, wenn wirtschaftliche, 
verkehrliche, technische oder sonstige Entwicklungen zu erwarten sind, die zu einer 
erheblichen Veränderung des Ist-Zustandes führen. Ein sogenannter Prognosenullfall kann 
somit verdeutlichen, auf welchen Bezugs- bzw. Referenzzustand sich die Prognose der 
Auswirkungen des Vorhabens beziehen kann. Ein solcher Bezugsfall, der von der aktuellen 
Situation abweichen könnte, ist immer dann relevant, wenn sich die Auswirkungsprognose 
auf einen weiter in der Zukunft liegenden Zeitpunkt bezieht und die vorhabenunabhängige 
Entwicklung der Umwelt bzw. des Vorhabenstandorts bereits absehbar ist (Ermittlung des 
Netto-Effektes des Vorhabens).  

Es liegen keine Hinweise vor, die auf solch genannte langfristige Entwicklungen (im Bereich 
des Einwirkungsbereiches) mit vorhabenrelevanten nachteiligen Umweltauswirkungen 
hindeuten. Da das Vorhaben im Falle einer Genehmigung zeitnah realisiert werden soll, 
entspricht der dargestellte Ist-Zustand mit großer Wahrscheinlichkeit dem Zustand, der zur 
Vorhabenverwirklichung existieren wird. Eine potenzielle und spekulative Entwicklung des 
Standortes als Schutzgebiet für Tier- und Pflanzenarten ist daher nicht erforderlich. Eine 
positive Entwicklung ergibt sich sogar durch die geplante Stilllegung des Kraftwerkes Lip-
pendorf und damit die Minderung der Vorbelastung. 
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Aus Tabelle 8 geht hervor, dass sowohl die Jahresmittelwerte für den Raum Lippendorf, als 
auch die Jahresmittelwerte der Messstation Leipzig-West, die Immissionswerte gem. 
TA Luft deutlich unterschreiten.  

Die NO2-Jahresmittelwerte für den Raum Lippendorf liegen bei max. 38 % des Immissions-
wertes, der Jahresmittelwert der Messstation Leipzig-West bei ca. 30 % des Immissions-
wertes. 

Die PM10-Jahresmittelwerte für den Raum Lippendorf liegen bei max. 35 % des Immissi-
onswertes, der Jahresmittelwert der Messstation Leipzig-West bei ca. 33 % des Immissi-
onswertes.  

Der Jahresmittelwert für PM2,5 der Messstation Leipzig-West liegt bei ca. 36 % des Immis-
sionswertes. 

Die Vorbelastung mit Stickstoffdioxid und Feinstaub kann im Raum Lippendorf daher als 
gering eingestuft werden. Dieses Ergebnis deckt sich mit der bereits zuvor aus den Ergeb-
nissen des Jahresberichts 2021 /23/ abgeleiteten Schlussfolgerung. Es ist von einer gerin-
gen Vorbelastung mit Luftschadstoffen im UG auszugehen. 

 

5.4 Klima  

Nach der Klimaeinteilung für Ostdeutschland von BÖER (1965) liegt das UG im 
"Binnentiefland in der Lee der Mittelgebirge".  

Der langjährig mittlere Niederschlag im Zeitraum 1991 bis 2020 wird an der Station Rötha 
mit 592,7 mm/a erfasst. Der im Mittel niederschlagreichste Monat ist der Juli, mit im Mittel 
80 mm. Der trockenste Monat ist der Februar mit im Mittel 31 mm. /39/ 

Die dem geplanten Standort nächstgelegene Klimamessstation, an der aktuelle langjährig 
mittlere Daten für die drei Parameter Temperatur, Sonnenscheindauer und Niederschlag 
vorliegen, ist die Station Leipzig-Holzhausen, ca. 15 km nordöstlich im landwirtschaftlich 
geprägten Randbereich der Stadt Leipzig. Der dort ermittelte langjährig mittlere Nieder-
schlag liegt für den Zeitraum 1991 bis 2020 bei 615,2 mm/a. Die mittlere Sonnenschein-
dauer liegt für den Zeitraum bei 1.696 h/a und die langjährig mittlere Temperatur bei 
10,1 °C. /39/ 

 

Ausbreitungsrelevante Daten 

Für die Ausbreitung von Luftschadstoffen sind insbesondere Angaben zur Windrichtungs-
verteilung, zu Windgeschwindigkeiten und Turbulenzparametern sowie zum Niederschlag 
am Standort relevant.  
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Für den Standort können hier die Daten der Station Leipzig/Halle des Deutschen Wetter-
dienstes herangezogen werden, um Ausbreitungsbetrachtungen durchzuführen. Als reprä-
sentatives Jahr für die Station wurde der Zeitraum vom 17.07.2010 bis zum 17.07.2011 
ermittelt. /21/ In der nachfolgenden Abbildung sind die Windrichtungshäufigkeiten der ge-
nannten Station für den repräsentativen Zeitraum dargestellt. Der Gesamtniederschlag 
nach den Daten des Umweltbundesamtes wird für den Standort und den genannten Zeit-
raum mit 658 mm in 1006 Stunden angegeben. 

 
 

 

Abbildung 9: Windrichtungshäufigkeiten  der  Station Leipzig/Halle, repräsentativer 
Jahreszeitraum 17.07.2010 -17.07.2011 /4/ 

 

Klimafunktionen 

Entstehungsgebiete oder Strömungsbahnen für Kalt- und/oder Frischluft sind für das UG 
nicht ausgewiesen /9/. Die Waldflächen, Gewässerflächen und Offenlandflächen im UG be-
sitzen jedoch eine ausgleichende Wirkung auf das Lokalklima und Puffern Erwärmungen 
über versiegelten Bereichen ab. 

 

Klimawandel 

Durch den Klimawandel kommt es auch in Sachsen zu Änderungen im Temperatur- und 
Niederschlagsregime. Beobachtungsdaten für den Freistaat zeigen im Zeitraum 
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Stausee Rötha, dem Kahnsdorfer See und einem Teil des Hainer Sees. Im nördlichen UG 
sind weitere kleinere Wasserflächen vorhanden. 

Zwischen den genannten Nutzungen befinden sich größtenteils zusammenhängende, land-
wirtschaftliche Nutzflächen. 

Durch das UG verlaufen die Bundesautobahn BAB 72 und die Bundesstraße B 95 (im Nord-
osten), die Bundesstraße B 2 (im Norden), B 176 (im Süden) sowie die Staatsstraßen S68 
(im Nordwesten) und S 71 (im Zentrum). Durch das UG verläuft zudem die Bahnstrecke 
Böhlen-Leipzig. 

Im Süden und Südwesten verlaufen Hochspannungsfreileitungen. 

Der Versiegelungsgrad ist im Bereich des Industriestandorts Böhlen-Lippendorf und der 
Ortschaften, trotz kleinerer Grünflächen zwischen der Bebauung, insgesamt hoch. Im übri-
gen UG sind nur wenige Flächen versiegelt und es besteht ein geringer Versiegelungsgrad 
der Fläche. 

 

5.5.2 Verhältnisse auf der Vorhabenfläche  

Der geplante Standort liegt vollständig innerhalb des Geltungsbereiches eines rechtskräfti-
gen B-Plans /10/ mit einer zulässigen Versiegelung/ Bebauung von 80% der Fläche vor 
(Grundflächenzahl = 0,8).  

Der überwiegende Teil der Vorhabenfläche ist nach dem Rückbau des alten Kraftwerkes 
Lippendorf derzeit unversiegelt. Versiegelt sind im Wesentlichen die querenden Straßen 
(s. Abbildung 10). Die weiteren Flächen sind mit Gras und jungen Bäumen /18/ bewachsen. 
Stellenweise ist offener Rohboden vorhanden.  

Nördlich grenzt die Vorhabenfläche an die Bandanlage des Kraftwerks Lippendorf an. 

Der östliche Teil der Vorhabenfläche wird von einem Lagerplatz für Erdmassen /18/ mit 
Haufwerken aus mineralischen Rohstoffen (Sand, Schotter, etc.) dominiert. Der äußerste 
Osten verfügt über dichteren Grasbewuchs und Gebüsche, sowie nicht mehr genutzte An-
lagenteile der ehemaligen Klärwerksteiche des Gaskraftwerkes Böhlen /18/. Die Klärbe-
cken befinden sich außerhalb der Vorhabenfläche (s. Abbildung 10). /13/ 
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Abbildung 10:  Luftbild mit Kennzeichnung der Vorhabenfläche (Anlagenstandort und verfüg-
bare Baueinrichtungsfläche)  

 

5.6 Boden  

5.6.1 Allgemeine Beschreibung der Situation im Untersuchungsgebiet  

Der belebte Boden ist insbesondere als wesentlicher Teil des Ökosystems (Stoff- und 
Energiehaushalt) sowie als Standort für Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume relevant. 

Natürliche Böden sind im Untersuchungsgebiet, bedingt durch den Braunkohletagebau und 
die industriell-gewerbliche Nutzung, überwiegend nicht mehr vorhanden. Nördlich und nord-
östlich des Standortes befinden sich die Flächen des Ökologischen Großprojekts Böhlen. 
Das Großprojekt dient der Beseitigung der Altlasten im Industriegebiet Böhlen-Lippendorf 
im Boden und Grundwasser. 

Im UG dominieren gem. der Bodenübersichtskarte im Maßstab 1:50.000 die Bodentypen 
Rohböden sowie Ranker, Regosole u.a.. Stellenweise sind auch Auenböden, Parabraun- 
und Fahlerden, Schwarzerden, Stauwasserböden sowie Gleye vorhanden. /17/ 
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5.6.2 Verhältnisse auf der Vorhabenfläche  

Auf der Vorhabenfläche liegen gem. der Bodenübersichtskarte im Maßstab 1:50.000 
Rohböden vor /17/. Auf der Fläche ist von Auffüllungen und keinem oberflächennahen na-
türlich gewachsenen Boden auszugehen. 

 

Abbildung 11: Ausschnitt aus der BÜK 1:50.000 mit schematischer Abgrenzung der Vorha-
benfläche, bestehend aus Baueinrichtungsfläche (blau) und Anlagenstandort 
(rot); rosafarben: Rohböden, orange: Lessives (Parabraun -, Fahlerden), vio-
lett: Ranker, Regosole u.a., blau: Sch warzerden) /17/ 

 

Aufgrund der Vornutzung der Vorhabenfläche als Kraftwerksstandort sind Schadstoff-
belastungen des Bodens auf der gesamten Fläche nicht auszuschließen. Im östlichen 
Bereich des ehemaligen Kraftwerksgeländes wurden vor Errichtung des Kraftwerks, seit 
Ende der 30er Jahre, Klärteiche für die Reinigung von Betriebsabwässern des nordwestlich 
gelegenen Gaswerks der Chemieindustrie betrieben. Vor dem Bau des Kraftwerks wurde 
das abgelagerte Material in den Klärteichen entfernt und die entstandenen Gruben mit 
braunkohlehaltigem Erdaushub wiederverfüllt. 

Auf erheblich vorbelasteten Flächen wurden umfangreiche Bodensanierungen durchge-
führt, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass weitere Belastungen vorliegen. 

Weiterhin ist der Boden teilweise stark verdichtet, sodass sich nach Niederschlägen 
temporäre Vernässungsflächen bilden können /18/.  
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Oberflächenwasserkörper nach WRRL 

Im UG liegen zwei Fließgewässer und ein Standgewässer nach WRRL. Der Fließgewäs-
serabschnitt Pleiße-4b entspringt nördlich des Standortes aus der Weißen Elster, im Süd-
westen von Leipzig. Sie fließt ca. 1,5 km östlich vom Standort entlang und teilt sich fluss-
abwärts in die Pleiße 4a und die Wyhra-2. 

Die Faule Pfütze ist eine Zulauf zum OWK Pleiße-4b und selbst nicht als eigenständiger 
OWK ausgewiesen. Die Faule Pfütze verfügt über eine eigene Messstelle (OBF 53401) zur 
Erfassung der Gewässerbeschaffenheit. In die Faule Pfütze werden im Ist-Zustand gerei-
nigte Abwässer der Petrochemie (Werk Böhlen der Dow Olefinverbund GmbH) eingeleitet. 

Die repräsentative WRRL-Messstelle des OWK Pleiße-4b (OBF 53700) befindet sich 
ca.13,5 km in Fließrichtung entfernt von der Einleitstelle.  Bis dorthin münden stromunter-
halb der Faulen Pfütze die Zuflüsse Kleine Pleiße, Gösel und der Auslass aus dem Hoch-
wasserrückhaltebecken Stöhna in die Pleiße. In deutlich geringerer Entfernung (ca. 4,5 km), 
stromunterhalb der Einmündung der Faulen Pfütze in die Pleiße, befindet sich als weitere 
Landesmessstelle die OBF 53500  an der Brücke der S 72 über den Pleiße-Nebenarm (vgl. 
nachfolgende Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Lage der Messstellen der OWK  

In ca. 2,3 km Entfernung nordöstlich des Standortes befindet sich das Standgewässer Stau-
see Rötha. Es liegt östlich der Pleiße und umfasst ca. 0,7 km². 

Das Fließgewässer Schnauder entspringt westlich des Standortes aus der Weißen Elster 
und fließt in einer Entfernung von ca. 5,3 km, südwestlich des Standorts, im UG. Im Süd-
westen unterteilt sie sich in den Reinbach und die Mittlere Schnauder.  
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Abbildung 13:  Darstellung der Untersuchungsräume (UR) aus der Kartierung /18/  

 

5.8.2.1 Pflanzen , Biotope und B iologische Vielfalt  

Biotope  

Die Biotopkartierung erfolgte im Zeitraum Mai bis Anfang Juli 2021 /18/.  

Im UR Biotope (s. Abbildung 13) wurden insgesamt 18 Biotoptypen erfasst. Die Bewertung 
erfolgte gem. der Biotoptypenliste Sachsens. /18/ 

Es handelt sich bei keinem der erfassten Biotoptypen um ein gesetzlich geschütztes Biotop 
nach § 30 BNatSchG bzw. § 21 SächsNatSchG /18/. 

In Abbildung 14 sind die Ergebnisse der Biotopkartierung für den Ausgangszustand darge-
stellt. Nachfolgend werden die vorwiegend im UR erfassten Biotoptypen benannt und loka-
lisiert.  
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Abbildung 14:  Im UR Biotope erfasste Biotoptypen im Ausgangszustand /18/ 

 
Im überwiegenden Teil des UR sind frische Ruderalfluren vorhanden. Im westlichen Zent-
rum sind zudem junge Ruderalfluren festgestellt worden. Im Zentrum des UR sind versie-
gelte Flächen und Bereiche mit extensivem Grünland vorhanden. Im Osten liegt die Ruine 
der ehemaligen Klärwerksteiche des Gas-Kraftwerkes Böhlen (Biotoptyp: Ver- und Entsor-
gungsanlage (Ruine)). Im Norden, Südwesten, und im östlichen Bereich des UR sind wei-
tere Ver- und Entsorgungsanlagen (u.a. ein Umspannwerk im Südwesten und das Regen-
wasserrückhaltebecken im Südosten). Stellenweise sind auch vegetationsarme Schotter-
flächen im UR vorhanden. Im Osten sind außerdem Bereiche mit frischem Vorwald vorhan-
den. Im Nordwesten und Südwesten liegen Ausgleichspflanzungen des B-Plans. /18/ 

 

Geschützte Farn - und Blütenpflanzen nach Anhang IV der FFH -Richtlinie  

Auf der Vorhabenfläche kommen aufgrund der fehlenden geeigneten Standortbedingungen 
keine Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vor /5/. 
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2021 als Zwischenlager für Erdmassen genutzt und steht daher als Lebensraum für die 
Wechselkröte gegenwärtig nicht mehr zur Verfügung /18/. 

Ca. 100 m außerhalb des UR wurden in einem Gartenteich Teichfrösche (keine Anhang IV 
Art) verhört /18/. 

Im übrigen UR wurden keine Nachweise weiterer Amphibienarten oder weiterer Wechsel-
kröten erbracht /18/.  

 

Tagfalter  

Wirtspflanzen von Tagfalterarten wurden mit im Rahmen der Biotopkartierung, im selben 
UR (s. Abbildung 13), erfasst. /18/ 

Es wurden keine Raupenfutterflanzen (nicht saure Ampferarten, Weidenröschenarten) 
wertgebender Tagfalterarten (Große Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer) nachgewie-
sen. Der UR stellt gegenwärtig somit keinen Reproduktionsstandort wertgebender Tagfal-
terarten dar. /18/ 

 

Fledermäuse  

Die Erfassung von Fledermäusen erfolgte im Bereich der nicht mehr genutzten Anlagenteile 
(Ruine) der ehemaligen Klärwerksteiche des Gas-Kraftwerkes Böhlen (leerstehende Halle) 
und dem Regenrückhaltebecken, jeweils im Osten innerhalb bzw. südöstlich außerhalb der 
Vorhabenfläche, da diese potenziell als Habitat geeignet sind (s. Abbildung 13). /18/  

Es wurden insgesamt drei Begehungen bei geeigneter Wetterlage während der Abend-/ 
Nachtstunden im Zeitraum Mai bis Juli 2021 durchgeführt. Neben Sichtbeobachtungen ka-
men zwei Batlogger und ein Fledermausdetektor zum Einsatz. /18/ 

Aus der leerstehenden Halle wurden keine Ausflüge von Fledermäusen festgestellt. Auch 
in der direkten Umgebung wurden keine Nachweise erbracht.  

Im südlich davon gelegenen Regenrückhaltebecken wurden jedoch einige jagende bzw. 
wasserschöpfende Zwergfledermäuse  (Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie) festgestellt. 
Aufgrund der geringen Anzahl akustischer Kontakte ist jedoch von keinem Quartier im nä-
heren Umfeld auszugehen. In der Ortslage im Südwesten sind Quartiere der Zwergfleder-
maus allerdings nicht auszuschließen. /18/ 

 

5.8.3 Lage zu Schutz gebieten nach Naturschutzrecht  

Die Lage zu Schutzgebieten nach Naturschutzrecht ist in Anhang 2 dargestellt. 

Innerhalb der Vorhabenfläche befinden sich keine nationalen oder europäischen Schutzge-
biete/ Natura 2000-Gebiete.  

Nachfolgend sind die im UG gelegenen Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, aufsteigend 
nach ihrer Entfernung zum geplanten Anlagenstandort, aufgelistet. Natura-2000 Gebiete 
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Rekultivierungsphase. Weitere Elemente sind die Betriebsstätte zur Anstützung der 
setzungsgefährdeten Altkippe 1077 und das Zwischenlager des im Braunkohlen-Kraftwerk 
Lippendorf anfallenden REA-Gipses. Das Vorfeld im Südwesten weist eine ausgeräumte 
strukturarme Agrarlandschaft auf. Im Nordwesten dominieren landwirtschaftliche Nutzflä-
chen. 

Im Osten prägen, neben der städtischen Bebauung, die Pleißeaue mit dem Pleißestausee 
Rötha und dem Kahnsdorfer See das Landschaftsbild. Im nordöstlichen Bereich des UG 
verläuft die Pleiße in ihrem natürlichen Flussbett. Der in diesem Bereich mäandrierende 
Verlauf ist durch eine Reihe von Flussschlingen sowie Alt- und Seitenarmen charakterisiert, 
die größtenteils mit einem schmalen Band von Auewaldrestbeständen gesäumt sind. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das gesamte UG stark anthropogen überprägt 
ist. Lediglich die Randbereiche, Teile der Pleißeaue mit Pleißestausee im Osten und der 
Schnauderaue im Südwesten sowie das Umfeld des an das UG angrenzenden Rückhalte-
beckens Stöhna sind als naturnah einzustufen. Diese besitzen kleinräumig eine hohe Viel-
falt und Schönheit. Weiterhin liegt der Großstolpener See im UG, welcher im Zuge der Wie-
dernutzbarmachung der Bergbaufolgelandschaft geschaffen wurde.  

Der geplante Standort selbst weist aufgrund der angrenzenden Nutzungen und der Prägung 
durch die Vornutzung im Hinblick auf die Vielfalt, Eigenart und Schönheit nur eine geringe 
Wertigkeit auf. Geschützte Blickbeziehungen zum Standort bestehen nicht. 

 

5.10.2 Erholungsfunktion  

Der Industriestandort Böhlen-Lippendorf und die die angrenzenden Flächen sowie der ge-
plante Anlagenstandort besitzen keine Eignung für die Erholung.  

Bereiche mit Schutzstatus sowie die kleineren Waldflächen, der naturnahe Abschnitt der 
Pleißeaue sowie die öffentlich zugänglichen Restseen (u.a. Großstolpener See) und der 
Stausee Rötha werden hingegen für die Naherholung genutzt.  

Hinsichtlich der Restseen sind insbesondere der Kahnsdorfer See und Hainer See im Osten 
(s. Abbildung 15) und der Zwenkauer See im Norden zu nennen. Zwischen dem Kahnsdor-
fer See und dem Hainer See verläuft, durch einen schmalen Kippendamm, ein landschaft-
lich reizvoller Radweg /26/. 
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Abbildung 16: Schematische Darstellung der Vorgehensweise zur Ermittlung der erhebli-
chen Auswirkungen  

Ob Auswirkungen erheblich sind, beurteilt sich grundsätzlich nach den durch das materielle 
Recht vorgegebenen Maßstäben, etwa den darin geregelten Verbote/Ausnahmen, Grenz-, 
Richt- oder Schwellenwerten. Soweit gesetzliche Maßstäbe fehlen, ist eine eigenständige 
fachliche Erheblichkeitsbewertung durchzuführen. Darüber hinaus, insbesondere bei nicht 
quantifizierbaren Veränderungen oder bei Berücksichtigung spezieller Bedingungen am 
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6.2.1.1 Emissionen von Luftschadstoffen im bestimmungsgemä ßen Betrieb  

Für die Beschreibung der Auswirkungen des Anlagenbetriebs auf die Luftgütesituation 
wurde eine Immissionsprognose für Luftschadstoffe /4/ erarbeitet.  

Die Hauptemissionsquelle für Luftschadstoffe stellt der Schornsteine der GuD-Anlage dar. 
Daneben bestehen weitere Emissionsquellen, welche eine geringere Bedeutung aufwei-
sen. Hierzu gehören die Emissionen der Heizöltanks, der Gasvorwärmer und der Ersatz-
stromaggregate. Bei den Heizöltanks wird Abluft durch Verdrängung frei. Bei den Ersatz-
stromaggregaten ist die Emissionszeit auf wenige Stunden im Jahr beschränkt. Die Emis-
sionen dieser Quellen sind vernachlässigbar gering und mussten daher nicht in die Immis-
sionsprognose einbezogen werden.  

Für die Hauptemissionsquelle, der Schornstein der GuD-Anlage, und die Gasvorwärmer 
wurde in einer Ausbreitungsberechnung mit dem TA Luft-konformen Modell Austal die zu 
erwartende Zusatzbelastung ermittelt. 

Bewertungsgrundlage für Luftschadstoffemissionen und -immissionen ist die Technische 
Anleitung (TA) Luft. Neben Vorschriften zur Begrenzung der Emissionen enthält die TA Luft 
Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit, zum Schutz vor erheblichen 
Belästigungen oder erheblichen Nachteilen und Immissionswerte zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Deposition. Sie dienen der Prüfung, ob der Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch luftverunreinigende Stoffe durch den Betrieb einer 
Anlage sichergestellt ist. 

In der folgenden Tabelle 15 und Tabelle 16 sind die Bewertungsmaßstäbe der TA Luft dar-
gestellt.  (Die verwendeten Schadstoffbezeichnungen sind auf Seite 128 erläutert.). 

 

Tabelle 15: Bewertungsmaßstäbe für Immissionen gem.  TA Luft (Jahresmittel) , 
Schutzziel menschli che Gesundheit  

Stoff  Einheit  Beurteilungswert  Irrelevanz  Bezug  

NO2 µg/m³ 40 3 % TA Luft Nr. 4.2.1 
SO2 µg/m³ 50 3 % TA Luft Nr. 4.2.1 
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Tabel le 17: Zusatzbelastung im Jahresmittel (Schutzziel menschliche Gesundheit und Be-
lästigung),  (Quelle:  /4/) 

Stoff  Einheit  
Zusatzbelastung  

 Irrelevanz  Beurteilungswert  
BUP_1 BUP_MAX 

NO2 µg/m³ 0,14 0,09 1,2 40 
SO2 µg/m³ 0,11 0,03 1,5 50 
CO µg/m³ 0,7 2,0 10,5 350 
CH2O µg/m³ < 0,1  < 0,1 2 67 

 

 

Abbildung 17: Stickstoffdioxid in µg/m³  im Jahresmittel  im UG /4/ 

    0,4 µg/m³ = 1 % des Immissionswertes  

    1,2 µg/m³ = 3 % des Immissionswertes (Irrelevanz)  
 
Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit durch Luftschadstoffe können zum einen 
durch die direkte inhalative Aufnahme oder durch Wechselwirkungen mit anderen Schutz-
gütern (bspw. über die Nahrungskette) erfolgen. 

Im Ergebnis der Berechnungen ist festzustellen, dass für alle Stoffe die Irrelevanzwerte 
nach TA Luft unterschritten werden. Die Immissionswerte zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit werden demnach sicher eingehalten.  
Durch die Unterschreitung der Irrelevanzwerte durch den anlagenbezogenen Immissions-
beitrag ist sichergestellt, dass diese Zusatzbelastung keinen relevanten Beitrag zur Luft-
schadstoffbelastung leistet bzw. zur Überschreitung von Immissionswerten führt. Erhebli-
che Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit können daher ausgeschlossen werden.  
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Lebensräume in verschiedenen Gruppen und die biologische Vielfalt, den Zusammenhang 
der Lebensräume (Biotopverbundsystem), den nationalen und europäischen Flächen-
schutz sowie geschützte Tier- und Pflanzenarten (Artenschutz). Bei der Ermittlung der Aus-
wirkungen sind damit insbesondere die Vorschriften des BNatSchG und der BArtSchV, der 
FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie sowie die landesrechtlichen Vorschriften zum 
Schutz von Natur und Landschaft zu berücksichtigen. 

Zur Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Fauna wurde eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen /5/. Um das zu prüfende Artenspektrum zu 
definieren, wurden vorliegende Kartierungen und Informationen zum Vorkommen 
geschützter Arten herangezogen und auf Plausibilität geprüft. Der Schwerpunkt der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung lag, unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit 
gegenüber der Errichtung und dem Betrieb der geplanten Anlagen und der vor Realisierung 
des Vorhabens bereits umgesetzten bauvorbereitenden Maßnahmen, auf der Artengruppe 
der Avifauna, Reptilien und Amphibien sowie der Fledermäuse. 

Bedingt durch das Fehlen von geeigneten Lebensräumen bzw. Habitatstrukturen (vgl. Kap. 
5.8.2), der Unempfindlichkeit gegenüber der Vorhabenwirkung sowie fehlender Nachweise, 
kann eine potenzielle Betroffenheit anderer Artengruppen ausgeschlossen werden. 

Ergänzend wurden Angaben zu Umweltschäden im Sinne des § 19 Abs. 1 BNatSchG er-
mittelt. Eine Schädigung im Sinne des § 19 Abs. 1 BNatSchG ist jeder Schaden, der erheb-
liche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhal-
tungszustands von Lebensräumen oder Arten nach der FFH-Richtlinie hat.  

 

6.2.5.1 Bau- und anlagenbedingter Fläche nverbrauch  

Für das geplante Vorhaben werden ca. 6,5 ha Flächen innerhalb des Geltungsbereichs des 
B-Plans Nr. 5.1 dauerhaft in Anspruch genommen. Weiterhin werden Baueinrichtungsflächen 
temporär genutzt.  

Aufgrund der Lage des Flächenverbrauchs innerhalb des B-Plangebietes wurden die Eingriffe 
bereits im Rahmen des B-Plan-Verfahrens bilanziert und deren Auswirkung bewertet. Ent-
sprechende Kompensationsmaßnahmen wurden umgesetzt. 

Die Inanspruchnahme ist somit nicht als erhebliche Umweltauswirkung zu bewerten.  

Die Flächeninanspruchnahme führt jedoch weiterhin zu einer dauerhaften Überprägung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Lebensstätten) durch bauliche Anlagen und Bauflächen 
im Geltungsbereich des B-Plans (potenzielle Verletzung § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG).  

Zur Prüfung wurde daher ein Artenschutzfachbeitrag erstellt, deren Ergebnisse nachfol-
gend zusammengefasst werden.  

Die bauvorbereitenden Maßnahmen als allgemeine Ertüchtigung des Gebiets werden 
bereits vor der Realisierung des hier beantragten Vorhabens umgesetzt . Bestandteil dieses 
separaten Vorhabens ist ebenfalls eine artenschutzrechtliche Bewertung für den 
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Diese Maßnahmen greifen auch für die potenziell auf der Vorhabenfläche vorkommende 
Glattnatter.  

Zudem gehen durch die Flächeninanspruchnahme im Zuge des Rückbauvorhabens zwei 
Brutplätze der Mehlschwalbe und ein Brutplatz der Rauchschwalbe (letzterer durch Abriss 
der leerstehenden Halle) verloren. Zum Ausgleich dieses Verlusts werden im separaten 
Rückbauvorhaben artspezifische Ausweichniststätten geschaffen. Die Maßnahme dient 
auch weiteren Vogelarten der Gilde Höhlen- und Nischenbrüter.  

Durch die Flächeninanspruchnahme im Zuge des separaten Rückbauvorhabens können 
geeignete Nahrungshabitate der Feldlerche verloren gehen. Die dauerhafte Flächeninan-
spruchnahme im Bereich von geeigneten Nahrungshabitaten der Art fällt jedoch gering aus. 
Zudem stehen im Umfeld der Vorhabenfläche ausreichend geeignete Habitatflächen zur 
Verfügung.  

Die leerstehende Halle im Osten der Vorhabenfläche soll im Zuge des separaten Rückbau-
vorhabens abgerissen werden. Die Halle verfügt über offene Fenster und kann potenziell 
als (Winter-)Quartier von Fledermäusen genutzt werden. Vor dem Abriss sind die Gebäude 
daher vorsorglich von der ökologischen Baubegleitung auf die Nutzung durch Fledermäuse 
zu kontrollieren.  

Die vier Höhlenbäume und der unfertige Horst (vgl. Kap. 5.8.2) befinden sich außerhalb von 
Flächen, die vom Vorhaben betroffen sind, und bleiben im Zuge der Umsetzung separaten 
Rückbauvorhaben und des hier zu bewertenden Vorhabens unberührt /18/. 

Für das hier zu bewertende Vorhaben wird zudem vorsorglich, mit der Vermeidungsmaß-
nahme für Fledermäuse (Insekten) VAFB 5, auf eine schonende Beleuchtung geachtet, um 
potenzielle Störungen der Arten zu vermeiden. Ebenso soll auf extrem spiegelnde und re-
flektierende Fassaden verzichtet werden (Vermeidungsmaßnahme VAFB 5 für die Errichtung 
vogelfreundlicher Fassaden) um Kollisionen für Vögel zu vermeiden. 

Die festgelegten Maßnahmen sind ausreichend dimensioniert, um das Eintreten von arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbeständen vermeiden zu können. 

Insgesamt ist bei Umsetzung der o. g. Maßnahmen mit keinen erheblich nachteiligen 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt durch den 
Flächenverbrauch oder die Inanspruchnahme/ Beeinträchtigung von Lebensräumen zu 
rechnen. 

 

6.2.5.2 Verkehrs -/Baumaschinenlärm in der Bauphase  

Durch den Baustellenverkehr und die Bautätigkeit treten Emissionen von Schall, Erschütte-
rungen und Licht sowie Beunruhigungen in einem ansonsten nicht sehr stark frequentierten 
Gebiet auf, was sich je nach Empfindlichkeit der vorkommenden Tierarten störend auf diese 
auswirken kann. Der beschriebene Wirkkomplex tritt vor allem in der näheren Umgebung 
der Baubereiche auf und ist auf die Bauzeit beschränkt. Weitere Störwirkungen treten im 
Betrieb durch Anlagenbeleuchtung, Verkehr und Lärmwirkungen auf (s. hierzu auch nach-
folgende Bewertung im Kap. 6.2.5.4).  



 
 

 
 
  

UVP-Bericht  
04.08.2023    Gasturbinen - und Dampfkraftwerk Lippendorf     - 96/133 - 

\\d
d1

fs
01

.g
ic

on
.d

e\
pr

j\P
R

O
JE

K
T\

20
21

\P
21

02
65

G
V

.0
00

6.
D

D
1\

D
O

K
\U

M
\0

2_
U

V
P

-B
er

ic
ht

\U
V

P
-B

_L
ip

_G
uD

-H
_C

C
_2

02
3-

08
-0

4.
do

cx
 

Bei störungssensiblen Arten können daraus resultierende Scheucheffekte oder Meide-
verhalten zu Lebensraumverlust oder zur Entwertung von Teillebensräumen führen. Vom 
Gesetzgeber festgelegte, direkte Beurteilungskriterien für die Auswirkungen von Schall auf 
Tiere existieren nicht. Insbesondere durch den bestehende Kraftwerksbetrieb und den Stra-
ßenverkehr unterliegen die Flächen aktuell ständigen Störungen. Hier ist bereits von 
Gewöhnungseffekten bei den Tieren auszugehen. 

Den in den angrenzenden Habitaten und Ersatzhabitaten befindlichen Zauneidechsen  so-
wie den potenziell vorkommenden Glattnattern stehen ausreichend Ausweichflächen zur 
Verfügung. Der vorgesehene Reptilienzaun im Rahmen der Maßnahme VAFB 3 bildet keine 
Barriere, die das Ausweichen der Tiere verhindert. /5/ 

Eine zeitweilige baubedingte Scheuchwirkung und die damit ggf. verbundene Aufgabe von 
Brutplätzen der nachgewiesenen Brutvogelarten  außerhalb der geplanten Flächeninan-
spruchnahme wird durch die Vermeidungsmaßnahmen VAFB1, VAFB2 und VAFB4 vermieden. 

 

6.2.5.3 Emissi onen von Luftschadstoffen im bestimmungsgemäßen Betrieb  

Der genannte Wirkfaktor ist hinsichtlich seiner Auswirkungen abhängig von der 
Größenordnung des durch die Anlage verursachten Schadstoffpotenzials in der Luft, ggf. in 
Folge von Transportpfaden auch im Boden sowie im Grund- und Oberflächenwasser.  

Im Kapitel 6.2.1 wurde erläutert, welche Mengen umweltrelevanter Schadstoffe durch die 
geplante Anlage abgegeben werden und sich ggf. in anderen Medien anreichern können. 
In Anbetracht der Unterschreitung der Irrelevanzwerte im maximal belasteten Bereich für 
nahezu alle betrachteten Schadstoffe ist nur eine geringe zusätzliche Belastung für Luft-
schadstoffe im UG zu verzeichnen.  

Für andere Bereiche des UG, insbesondere Bereiche mit höherer Schutzwürdigkeit, werden 
geringere Belastungen berechnet, sodass sich dort geringere Auswirkungen ergeben. 

 

Stickstoff- und Säureeintrag 

Gemäß TA Luft werden die Stickstoff- und Säureeinträge in Natura 2000-Gebiete und die 
Stickstoffeinträge in sonstige stickstoffempfindliche Biotope gesondert bewertet.  

Es erfolgte daher eine gesonderte Untersuchung im Rahmen einer FFH-Vorprüfung 
(vgl. hierzu detaillierte Darstellung in Kap. 6.2.5.5). Im Ergebnis von durchgeführten 
Ausbreitungsberechnungen wurde festgestellt, dass der Beitrag des Gas- und Dampfturbi-
nenkraftwerkes in Natura 2000-Gebieten gering ist und die projektbezogenen 
Abschneidewerte und Irrelevanzwerte unterschreitet. Vorhabenbedingte erhebliche 
Auswirkungen durch Luftschadstoffe auf die im UG oder außerhalb des UG befindlichen 
Schutzgebiete sind demnach auszuschließen. 

Die Bewertung für sonstige stickstoffempfindliche Biotope richtet sich nach Anhang 9 
TA Luft. Grundlage für die Bewertung ist die erstellte Immissionsprognose für Luftschad-
stoffe /4/.  
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Gemäß Anhang 9 TA Luft ist in einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob sich empfindliche 
Pflanzen und Ökosysteme im Beurteilungsgebiet (Gesamtzusatzbelastung der Anlage 
> 5 kg N/(ha*a)) befinden. Im Ergebnis der Berechnungen ist festzustellen, dass im gesam-
ten UG die Gesamt-Zusatzbelastung unterhalb der Grenze des in Anhang 9 der TA Luft 
festgelegten Wertes von 5 kg/(ha*a) für die Stickstoff-Deposition liegt.  

Unabhängig davon wurde vorsorglich geprüft, ob innerhalb des Einwirkbereiches nach An-
hang 8 der TA Luft (für Natura 2000-Gebiete), in der die Zusatzbelastung durch die GuD-
Anlage das Abschneidekriterium von 0,3 kgN/(ha*a) bzw. 0,04 keq/(ha*a) überschreitet, ge-
schützte stickstoffempfindliche Biotope und Waldflächen liegen (s. hierzu Darstellung im 
Anhang 3).  
Die Isolinie für den Einwirkbereich nach Anhang 8 der TA Luft, welche im vorliegenden Fall 
der Gesamtzusatzbelastung entspricht, von 0,3 kg N/(ha*a) ist in der folgenden 
Abbildung 18 dargestellt.  

Der Einwirkbereich nach Anhang 8 TA der Luft von 0,3 kg N/(ha*a) betrifft eine Fläche süd-
lich und östlich der GuD-Anlage.  

 

 

Abbildung  18: Isolinien der Stickstoffdeposition  (Einwirkbereich nach Anhang 8 TA Luft in 
rot) und  Analyse -/Beurteilungs punkte stickstoffempfindlich er Biotope  

 

Die Bewertung der Stickstoff- und Säureeinträge für die geschützten Biotope erfolgt auf 
Basis aktueller Kartierungen (vgl. Anhang 5) nach der Critical-Load-Methode (vgl. 
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mit einem Schadenseintritt oder gar mit einem erheblichen Schaden zu rechnen ist, ist 
derzeit nicht vorhersagbar. Zwischen Critical Load und dem Eintreten erheblicher 
Auswirkungen besteht ein im Regelfall großer Pufferbereich. Aus naturschutzfachlicher 
Sicht ist eine Bagatellschwelle von 3% des Critical Loads angemessen vorsorglich. Wird 
die Bagatellschwelle durch die kumulierte Zusatzbelastung unterschritten, ist von einer 
Unerheblichkeit der Zusatzdeposition auszugehen. 

 

Auswertung der Ergebnisse 

In der folgenden Tabelle 18 sind die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen /4/ für die 
Bewertung des Schutzziels Vegetation und Ökosysteme für die Beurteilungspunkte aufge-
führt, an denen eine Beeinträchtigung des Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen 
werden kann. Eine Erfassung weiterer Biotope außerhalb des Einwirkbereiches/Flächen mit 
Überschreitung von Irrelevanzwerten/Abschneidewert ist für eine Bewertung der Vorhaben-
wirkung nicht notwendig, da erhebliche Auswirkungen von vornherein ausgeschlossen sind 
(s. o. Kriterium 1 wird eingehalten). 

 
Tabelle 18: Anlagenbezogene  Zusatzbelastung im Jahresmittel für das Schutzziel 

Vegetation und Ökosysteme  (Quelle: /4/) 

Stoff  Einheit  
Zusatzbelastung  Irrele-

vanz * 
Bio1 Bio2 Bio3 ANP1a ANP1b  ANP2 

NOX als 
NO2  µg/m³ 0,06 0,15 0,27 0,28 0,21 0,15 3 

SO2 µg/m³ < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2 
NH3 µg/m³ < 0,01 0,03 0,06 0,04 0,01 0,01 2 
Stickstoff-
deposition kg/(ha a) 0,45** 0,36** 0,60** 0,69  0,55 0,35 0,3 

Säurede-
position keq/(ha a) 0,03** 0,03** 0,05** 0,05 0,04 0,03 0,04 

* bzw. Abschneidewert nach Anhang 8 der TA Luft 

** Depositionsgeschwindigkeit für Wald  

 
Im Ergebnis der Berechnungen ist festzustellen, dass die Irrelevanzwerte für Schwefeldio-
xid, Stickoxide und Ammoniak deutlich unterschritten werden. Erhebliche Auswirkungen 
durch diese Schadstoffe sind daher auszuschließen. 

Die Verteilung der Stickstoffdeposition und des Säureeintrages im Umfeld der Anlage ist in 
den folgenden Abbildung 19 und Abbildung 20 dargestellt.  
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Abbildung 19: Darstellung der Stickstoffdeposition im Jahresmittel durch das geplante Vor-
haben mit Kennzeichnung der Beurteilungspunkte der Biotope /4/ 

 

 
Abbildung 20: Darstellung des Säureeintrags im Jahresmittel durch das geplante Vorhaben 

mit Kennzeichnung der Beurteilungspunkte der Biotope /4/ 
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Für die in dieser Fläche liegenden nach § 21 SächsNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG 
geschützten und gegenüber Stickstoff- und Säureeinträgen empfindlichen Biotope und 
Waldflächen wurde unabhängig von Anhang 9 der TA Luft vorsorglich jedes Einzelbiotop 
geprüft. Da die Fläche mit dem Beurteilungspunkt Bio2 auf 2 verschiedenen Bodenformen 
liegt, müssen für die Fläche jeweils gesonderte Critical Loads (Bio2a, Bio2b) ermittelt 
werden (vgl. Anhang 4).  
Es erfolgte eine Überprüfung der Critical Loads und der Hintergrundbelastung nach der 
Critical-Load-Betrachtung (vgl. Anhang 4). Die Ergebnisse für das Prüfkriterium 2 sind in 
der nachfolgenden Tabelle 19 gelistet.  

Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit Ausnahme des ANP2 erhebliche Auswirkungen nicht 
zu prognostizieren sind. Für den ANP2 (Trockenrasen-Brache) ist zur Sicherstellung, dass 
keine erheblichen Auswirkungen auftreten, eine extensive Beweidung oder jährliche Pflege 
durch Mahd und Entbuschung aller 10 Jahre vorzusehen. Bei Umsetzung dieser Maßnah-
men sind erhebliche Auswirkungen ebenfalls nicht zu erwarten. 
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Tabelle 19: Bewertung der Erheblichke it der Stickstoff - und Säure einträge  (Quelle:  An-
hang 4) 

BUP  Beschreibung  

Kriterium 2 
N-Zusatz be-

lastung  
N-Gesamtbe-

lastung  Critical Load   

in kg/(ha*a)  

BUP_
Bio1 

Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter 
Standorte (LRT 9160, günstiger Er-
haltungszustand)  

0,451 15,0 19,7 

BUP_
Bio2a 

Hainbuchen-Eichenwald (LRT 9160, 
früher 9170) 0,361 14,6 17,1 

BUP_
Bio2b 

Hainbuchen-Eichen-wald (LRT 9160, 
früher 9170)  0,361 14,6 15,9 

BUP_
Bio3 

Hartholz-Auwald (Eichen-Eschen-Ul-
men-Auwald, LRT 91F0, guter Erhal-
tungszustand)  

0,597 14,8 16,5 

ANP1a Kontinentaler Steppen-Trockenrasen  0,692 12,0 22,9 
ANP1b Kontinentaler Steppen-Trockenrasen  0,549 11,7 22,7 

ANP2 Staudenflur trockenwarmer Standorte 
(nach Vermeidungsmaßnahme)  0,345 12,1 22,7* 

 
 S+N-Zusatz-

belastung  

S+N-Ge-
samtbelas-

tung  
Critical Load   

  in keq/ (ha*a) 

BUP_
Bio1 

Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter 
Standorte (LRT 9160, günstiger Er-
haltungszustand)  

0,0337 1,295 1,823 

BUP_
Bio2a 

Hainbuchen-Eichenwald (LRT 9160, 
früher 9170) 0,0277 1,039 5,73 

BUP_
Bio2b 

Hainbuchen-Eichen-wald (LRT 9160, 
früher 9170)  0,0277 1,276 5,372 

BUP_
Bio3 

Hartholz-Auwald (Eichen-Eschen-Ul-
men-Auwald, LRT 91F0, guter Erhal-
tungszustand)  

0,0465 1,039 2,702 

ANP1a Kontinentaler Steppen-Trockenrasen  0,0529 1,032 1,995 
ANP1b Kontinentaler Steppen-Trockenrasen  0,0421 1,019 1,991 

ANP2 Staudenflur trockenwarmer Standorte 
(nach Vermeidungsmaßnahme)  0,0264 1,065 1,568 

* Bei Umsetzung von Pflegmaßnahmen (einjährige Mahd) oder Beweidung und Entbuschung  

 

Auswirkungen auf Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs I der FFH-Richtlinie außerhalb 
von Schutzgebieten im Sinne des § 19 Abs. 1 BNatSchG und auf geschützte Biotope sind 
demnach zu erwarten. 

Insgesamt ist daher mit keinen erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt durch Luftschadstoffemissio-
nen zu rechnen.  
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6.2.5.4 Wirkfaktoren von untergeordneter  Bedeutung  

Emission von Lärm im bestimmungsgemäßen Betrieb 

Indirekte Einwirkungen von Lärmemissionen auf Tiere können potenziell vor allem in der 
näheren Umgebung der Schallquellen auftreten. Aktuell ist bereits eine Geräusch-
beeinträchtigung durch den Verkehr und dem Kraftwerksbetrieb im Norden gegeben.  

Zur Beurteilung der Lärmbelastung gelten die Werte 47 dB(A) nachts und 52 dB(A) tags als 
Untergrenze für sehr störungsanfällige Brutvogelarten (vgl. GARNIEL & MIERWALD 2010 
/38/). Die Ergebnisse der Schallprognose sind in der folgenden Abbildung 21 dargestellt. 
Daraus geht hervor, dass sich die akustischen Reize nur auf das Gelände des Anlagen-
standortes und das direkte Umfeld erstrecken. Geeignete Habitatflächen für störungssen-
sible Arten überlagern sich nicht mit Flächen von Schallimmissionen > 47 dB(A) nachts 
bzw. > 52 dB(A) tags. Eine Beeinträchtigung kann somit ausgeschlossen werden. Mit Um-
setzung der bereits für den Flächenverbrauch vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen 
Maßnahme im separatem Rückbauvorhaben werden entstehende Revierverluste durch 
Störungen kompensiert und der lokale Bestand betroffener Arten dauerhaft gestärkt. 

 

Abbildung 21: Ergebnis der Berechnung der Schallausbreitung mit Isolinie n (Blau : 52 dB(A) 
tags , Rot : 47 (A) nachts)  

 

Erschütterungen 

Ebenso betreffen die Umwelt beeinflussende Erschütterungen durch den Betrieb nur den 
Anlagenstandort, da diese erfahrungsgemäß nur eine geringe Reichweite haben. Erhebli-
che Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.  
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nachgewiesen, dass der Einwirkbereich der Anlage, d. h. der Bereich mit Überschreitung 
der Irrelevanzwerte und Abschneidewerte, nicht die Flächen der Natura 2000-Gebiete be-
rührt. Somit sind Beeinträchtigungen der Gebiete ausgeschlossen. Die Lage der Natura 
2000-Gebiete und die Zusatzbelastung der geplanten Anlage mit Kennzeichnung der Isoli-
nie des Abschneidewerts für die Stickstoffdeposition von 0,3 kg/(ha*a) und den Säureein-
trag von 0,04 keq/(ha*a) sind den nachfolgenden Abbildungen zu entnehmen. 

 

 

Abbildung 22: Darstellung der Stickstoffdeposition im Jahresmittel durch das geplante Vor-
haben mit Kennzeichnung Natura 2000 -Gebiete  /4/ 

 

Standort 
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Kompensationsmaßnahmen und Begrünungen als Puffer zur Wohnbebauung Lippendorf 
im Südwesten abgemindert werden. Die geplante Bebauung überragt jedoch die Pflanzun-
gen und wird damit im Nahbereich deutlich sichtbar sein.  

Die Bewertung dieser Auswirkung auf das Landschaftsbild war bereits Bestandteil der Um-
weltbewertung im B-Plan-Verfahren mit Umweltprüfung. Die geplanten Baukörper mit Hö-
hen von ca. 10 bis 42 m überschreiten die im B-Plan festgesetzte zulässige Bauhöhe von 
50 m mit Ausnahme der GuD-Anlage mit 63 m und des Schornsteins mit einer Bauhöhe 
von 73 m nicht.  

Die geplante GuD-Anlage wird zentral im Betriebsgelände angeordnet. Die hohen Gebäu-
deteile werden die umliegenden Gebäude überragen. Aufgrund der Gesamtbebauung des 
Standortes ist auch bei Realisierung dieser Bauhöhe von keiner veränderten Fernwirkung 
der mit dem B-Plan vorbereiteten Bebauung des Gesamtstandortes auszugehen. Sich ver-
stärkende Wirkungen des hier zu bewertenden Vorhabens sind nicht gegeben. 

Weiterhin ist zu betrachten, inwieweit sich Blickbeziehungen aus größeren Entfernungen, 
insbesondere von umliegenden Wohn- oder Erholungsnutzungen verändern. Erfahrungs-
gemäß werden auf größere Entfernung die Anlagen als weniger dominant empfunden und 
der Einfluss von Sichtverschattungen durch Bewuchs oder andere bauliche Strukturen 
steigt. Aufgrund des flachen Geländes sind Sichtbeziehungen auch aus weiterer Entfernung 
grundsätzlich möglich.  

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die optische Wahrnehmung des Standortes nicht er-
heblich verändern wird. Zusätzliche erhebliche Auswirkungen sind mit der Umsetzung des 
Vorhabens daher nicht zu erwarten. 

 

Emission von Lärm im bestimmungsgemäßen Betrieb  

Hinsichtlich der Einwirkungen von Lärmemissionen auf den Erholungswert der Landschaft 
können die Aussagen im Kap. 6.2.8.2 (Menschen) herangezogen werden. Durch die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den relevanten Immissionsorten sowie 
unter Berücksichtigung des geringen Erholungswerts der Landschaft im direkten Wirkbe-
reich der Anlage (vgl. Kap. 5.10) ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen dieses 
Schutzgutes durch Lärmemissionen beim Betrieb der Anlage zu rechnen. 

 

Fazit  

Insgesamt kann abgeleitet werden, dass durch das geplante Vorhaben keine erheb-
lichen Auswirkungen auf das  Schutzgut  Landschaft  verursacht werden.  
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Geringe Beeinflussungen können durch folgende Wirkfaktoren erfolgen: 

o Abgas- und Staubemissionen und Erschütterungen in der Bauphase  

o Erschütterungen im bestimmungsgemäßen Betrieb 

o Anagenbeleuchtung 

Die Bewertung der geringen Beeinflussungen erfolgt in Kap. 6.2.8.4. 

Das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit umfasst insbeson-
dere die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und den Schutz des 
Wohnumfeldes (Räume für Freizeit- und Erholungsfunktion) als zu bewertende Schutzgut-
belange. 

 

6.2.8.1 Verkehrs - und Baumaschinenlärm in der Bauphase  

Zur Bestimmung der Lärmemissionen, die während der Errichtung der geplanten Anlage 
durch Baumaschinen und Bautransporte auftreten, sowie deren umweltseitiger Ein-
schätzung, wurde im Schallgutachten /7/ nach AVV Baulärm die Wirkung von Geräuschen 
während der Bauphase untersucht.  

Entsprechend des gegenwärtigen Planungsstandes sind die zum Einsatz kommenden 
Baumaschinen, Bautätigkeiten und Fahrwege noch nicht konkret bekannt, da noch keine 
Baukonzepte vorliegen. Entsprechend der konzeptionellen Angaben zur Bauphase wurde 
der Einsatz von typischen Baumaschinen bewertet. 

Die angesetzten Schallleistungspegel basieren auf Datenblättern oder Messungen an ver-
gleichbaren Anlagen sowie unter Beachtung der Vorgaben der 32. BImSchV. Neben den 
reinen Geräuschen wurden zudem Zuschläge für die Lästigkeit und Zeitkorrekturen beach-
tet.  

Die AVV Baulärm legt in Nr. 3.1.1 außerhalb von Gebäuden und 0,5 m vor dem geöffneten, 
von dem Geräusch am stärksten betroffenen Fenster einzuhaltende Immissionsrichtwerte 
in Abhängigkeit vom Gebietscharakter fest. Die für die einzelnen Gebietskategorien gem. 
AVV Baulärm geltenden Immissionsrichtwerte sind zusammen mit den ermittelten Beurtei-
lungspegeln in Tabelle 20 dargestellt.   

Die Bautätigkeiten in den Bauphasen sollen im Allgemeinen von Montag bis Samstag im 
Tagzeitraum zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr erfolgen. Für den Nachtzeitraum von 
20.00 Uhr bis 7.00 Uhr kann es in einigen Bauphasen  zu Bautätigkeiten kommen. Hierzu 
gehören unter anderem die Überprüfung der technischen Ausrüstung, Schwerlast-
transporte sowie das Bewegen von großen Teilen mittels Mobil- oder Turmkränen.  

In der nachfolgende Tabelle 20 werden die für die Bautätigkeiten berechneten Beurteilungs-
pegel an den Immissionsorten den Immissionsrichtwerten gegenübergestellt. 
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Nachtzeitraum eingehalten werden. Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass die gel-
tenden Immissionskontingente des B-Plans Nr. 5.1 (vgl. Kap. 5.2) eingehalten werden. 

Ebenso wurde nachgewiesen, dass die an allen Immissionsorten für kurzzeitige Geräusch-
spitzen (Maximalpegel) geltenden Immissionsrichtwerte eingehalten werden. 

Aus der Wahl der nächstgelegenen Immissionsorte ergibt sich, dass die zulässigen Richt-
werte auch an anderen Orten in der Umgebung des Standortes aufgrund der entfernungs-
bedingten Pegelabnahme unterschritten werden.  

Zusätzlich wurden die Schallimmissionen bei Betrieb der Ersatzstromaggregate für Tag und 
Nacht prognostiziert. Es wurde prognostiziert, dass die Beurteilungswerte für die Nachtzeit 
eingehalten bzw. dass das Geräuschkontingent des B-Plans um rund 3 dB(A) am IO 1 
überschritten wird. Der Betrieb stellt eine Notsituation im Sinne von Nr. 7.1 der TA Lärm dar 
und ist daher zulässig.  

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen des 
Menschen durch Lärmemissionen des bestimmungsgemäßen Betriebs ausgeschlossen 
werden können. 

 

6.2.8.3 Emission en von Luftschadstoffen im  bestimmungsgemäßen Betrieb  

Die Bewertung der Emission von Luftschadstoffen im bestimmungsgemäßen Betrieb er-
folgte bereits in Kap. 6.2.1. Wie dort dargestellt, sind die Immissionsbeiträge (Zusatzbelas-
tungen) durch das geplante Gasturbinen- und Dampfkraftwerk gering und liegen im gesam-
ten UG unter den Irrelevanzgrenzen der TA Luft.  

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Men-
schen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch die Luftschadstoffemissionen 
des bestimmungsgemäßen Betriebs ausgeschlossen werden können. 
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6.2.8.4 Wirkfaktoren von untergeordneter Bedeutung  

Abgas- und Staubemissionen und Erschütterungen in der Bauphase 

Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnbebauungen während der Errichtung der An-
lage liegen ca. 290 m von der Anlage entfernt.  

Abgas- und Staubemissionen werden durch die Transportfahrzeuge und Baufahrzeuge ver-
ursacht. Diese Emissionen treten bodennah auf und nehmen daher mit zunehmender Ent-
fernung rasch ab. Erschütterungen können durch schwere Baufahrzeuge und Bohrungen 
entstehen und treten während der Bauphase nicht dauerhaft auf. Aufgrund der zeitlichen 
Begrenzung der Baumaßnahmen sind erhebliche Auswirkungen auch unter Berücksichti-
gung der Entfernung für die sich ggf. überlagernde Wohnnutzung mit der Bauphase nicht 
zu erwarten. Eine Minderung von Staubemissionen kann durch Benetzung bei starker Tro-
ckenheit und die Festlegung von geringen Abwurfhöhen beim Abladen von staubenden Gü-
tern erreicht werden. Abgasemissionen sind aufgrund der einzuhaltenden Abgasnorm be-
grenzt. 

In Anbetracht der Entfernung zur weiteren Wohnbebauung von mindestens 1,3 km und sind 
keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.  

 

Erschütterungen im bestimmungsgemäßen Betrieb  

Erschütterungen können erhebliche Belästigungen hervorrufen. Belästigungen ergeben 
sich aus der negativen Bewertung von Erschütterungseinwirkungen und deren Folgeer-
scheinungen (z. B. sichtbare Bewegungen oder hörbares Klappern von Gegenständen). 
Zur Belästigung tragen auch die mit Erschütterungen verbundenen Beeinträchtigungen be-
stimmungsgemäßer Nutzungen von Gebäuden und Gebäudeteilen bei. 

In Anbetracht der Entfernung zur nächsten Wohnbebauung von mindestens 290 m treten 
keine relevante Erschütterungen beim  Betrieb der GuD-Anlage auf. 

Mit dem Anlagenbetrieb sind daher keine erheblichen Belästigungen durch Erschütterun-
gen verbunden. 

 

Anlagenbeleuchtung 

Die erforderliche Gebäudeaußenbeleuchtung wird so ausgerichtet bzw. ausgeführt (Blen-
dungsbegrenzung, Blendschutz), dass es nicht zu einer Beeinträchtigung der Allgemein-
heit, der Nachbarschaft sowie des Straßenverkehrs kommt. 

Es werden Leuchtmittel eingesetzt, die Blendwirkungen und damit verbunden auch Fern-
wirkungen vermeiden. In Anbetracht der Entfernung zur nächsten Wohnbebauung von min-
destens 1,3 km können in diesem Fall erhebliche Belästigungen ausgeschlossen werden. 
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Das Risiko von Unfällen, Ereignissen und Störfallen wird hierbei durch verschiedene 
technische und organisatorische Maßnahmen minimiert. Hierzu gehören insbesondere 
folgende Maßnahmen: 

 

Technische Maßnahmen (Auswahl)  
-  Sicherheitsgerichtete Prozessleittechnik, bei sicherheitsrelevanten Störungen fährt 

die Prozessleittechnik die Anlage in den sicheren Zustand, d. h. in der Regel 
Abschaltung von Komponenten oder der gesamten Anlage. 

-  weitestgehend automatisierter Betrieb bei Überwachung aus der Leitwarte und 
verschiedener Parameter (u. a. Verbrennungstemperatur, Emissionswerte) 

-  Not-AUS-Schalter für Notabfahren 
 
Organisatorische Maßnahmen (Auswahl)  

-  Einsatz von geschultem und erfahrenem Kraftwerkspersonal 
-  Wiederkehrende Unterweisungen 
-  Erstellung und Umsetzung eines Konzepts zur Verhinderung von Störfällen mit 

Angaben zu 
o Organisation und Personal, einschl. Ausbildungs- und Schulungsanforderungen 

und -maßnahmen, 
o Ermittlung und Bewertung der Gefahren von Störfällen, 
o Überwachung des Betriebs, 
o Sichere Durchführung von Änderungen, 
o Notfallplanung, einschließlich interner Alarm- und Gefahrenabwehrplanung,  
o Überwachung der Leistungsfähigkeit des Sicherheitssystems und Systematische 

Überprüfung und Bewertung. 
 

Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle oder gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Die Anlage liegt außerhalb von ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten, sodass kein 
erhöhtes Risiko gegenüber Hochwasserereignissen besteht. 

Die Anlage liegt ebenfalls außerhalb eines angemessenen Sicherheitsabstands zu Be-
triebsbereichen im Sinne des § 3 Absatz 5a des BImSchG, sodass keine Anfälligkeit ge-
genüber Auswirkungen von etwaigen benachbarten Störfall-Anlagen besteht. 

 

7 Auswirkungen bei Stilllegung  der Anlagen  

Bei einer beabsichtigten Einstellung des Betriebes erfolgt eine Mitteilung an die zuständige 
Genehmigungsbehörde. 
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/15/ Elbe (2020): Zweiten Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. 
Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe 
für den Zeitraum von 2022 bis 2027 

/16/ BfG (2022): https://geoportal.bafg.de/karten/wfdmaps2022/, letzter Zugriff am 
15.02.2023 

/17/ iDA Sachsen (2023): https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/pa-
ges/map/command/index.xhtml?mapId=495afc32-96b1-40b2-8101-ebf0f9f61163&use-
MapSrs=true&mapSrs=EPSG%3A25833&mapEx-
tent=181478.02827574965%2C5544381.5%2C599770.5967242504%2C5744900.5, 
letzter Zugriff am 15.02.2023 

/18/ GMB GmbH (2021): Errichtung einer Gasturbinenanlage am Standort Lippendorf. Kar-
tierbericht für die Gruppen - Biotope, Amphibien, Reptilien, Brutvögel, Fledermäuse, 
sowie Tagfalter-Wirtspflanzen, Stand 15.11.2021 

/19/ UBA (2019): https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-an-
passung/folgen-des-klimawandels/klimafolgen-deutschland/regionale-klimafolgen-in-
sachsen#bereits-aufgetretene-und-erwartete-klimaanderungen, letzter Zugriff am 
16.02.2023 

/20/ Geoportal Sachsenatlas (2023): https://geoportal.sachsen.de/cps/karte.html?show-
map=true, letzter Zugriff am 16.02.2023 

/21/ IFU (2020): Detaillierte Prüfung der Repräsentativität meteorologischer Daten nach VDI 
Richtlinie 3783 Blatt 20 für Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft an einem Anlagen-
standort in Lippendorf, IfU GmbH, 13.10.2020 

/22/ LfULG (2023): Luftschadstoffe Leipzig-West, https://www.umwelt.sachsen.de/um-
welt/infosysteme/luftonline/Uebersicht.aspx?id=213&name=Leipzig-West, letzter Zugriff 
am 17.02.2023 

/23/ LfULG (2022): Luftqualität in Sachsen Jahresbericht 2021, 29.07.2022, verfügbar un-
ter: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/40952/documents/62582, letzter Zugriff 
am 17.02.2023 

/24/ Denkmalpflege in Sachsen (2023): https://denkmalliste.denkmalpflege.sach-
sen.de/Gast/Denkmalkarte_Sachsen.aspx?Hinweis=false, letzter Zugriff am 
17.02.2023 

/25/ LMBV (2023): Geoportal: https://lmbv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/in-
dex.html?id=64068d71103d40a9a0a07f6b0682db1c, letzter Zugriff am 17.02.2023 

/26/ Leipziger Neuseenland (2023): Kahnsdorfer See, https://leipziger-neuseen-
land.org/kahnsdorfer-see, letzter Zugriff am 17.02.2023 

/27/ Leipziger Neuseenland (2023): Stausee Rötha / Speicherbecken Rötha, https://leipzi-
ger-neuseenland.org/stausee-roetha, letzter Zugriff am 17.02.2023 

/28/ Stadt Rötha (2023): https://www.roetha.de/kultur,-freizeit-und-tourismus/touris-
mus/stausee-r%C3%B6tha.html, letzter Zugriff am 17.02.2023 
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Abkürzungsverzeichnis  
AFB Artenschutzfachbeitrag 
AHK Abhitzekessel 
BArtSchV Bundesartenschutzverordnung 
BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz 
BlmSchV Bundesimmissionsschutzverordnung 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
B-Plan Bebauungsplan 
BWP Bewirtschaftungsplan 
CEF Vorgezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
FFH Fauna-Flora-Habitat 
FND Flächennaturdenkmal 
FWL Feuerungswärmeleistung 
GDRMA Gasdruck-Regel-Mess-Anlage 
gem. Gemäß 
GOK Geländeoberkante 
GuD Gas- und Dampfturbine  
GV Gasvorwärmer 
HEL Heizöl 
IFSP Immissionswirksamer, flächenbezogener Schallleistungspegel 
IO Immissionsort 
KW Kraftwerk 
LE-K Lausitz Energie Kraftwerke AG 
LfULG Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
LKW Lastkraftwagen 
LRT Lebensraumtyp 
LSG Landschaftsschutzgebiet 
LUKO luftgekühlter Kondensator 
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration 
MW Leistung in Megawatt 
MWel elektrische Leistung in Megawatt 
MWth Megawatt thermisch 
NN Normalnull 
NSG Naturschutzgebiet 
SPA Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet) 
TA Technische Anleitung 
Trafo Maschinentransformator 
UG Untersuchungsgebiet 
UR Untersuchungsraum 
UVPG Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVU Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
VE-Anlage Vollentsalzungsanlage 
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WRRL Wasserrahmenrichtlinie 
  

Verzeichnis der Schadstoffbezeichnungen  
  
CH2O Formaldehyd  
CO Kohlenmonoxid 
NH3 Ammoniak 
NO Stickstoffmonoxid 
NO2 Stickstoffdioxid 
NOX als NO2  Summe der Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid 
SO2 Schwefeldioxid 
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Anhang 1  
 

Topographische Karte  
mit Kennzeichnung des Standortes  

und des Untersuchungsgebietes  
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Anhang 1

G210383UM.4201.DD1

AUFTRAGGEBER

PROJEKT

TITEL

ZEICHNUNG-NR.

DATUM

MASSSTAB

REVISION

BEARBEITET

GEZEICHNET

BLATTFORMAT

PROJEKT-NR.

01219 Dresden  Tiergartenstraße 48
Telefon: +49 351 47878-0  Telefax: -78   eMail: info@gicon.de

Quelle DTK25: GeoSN, dl-de/by-2-0

Untersuchungsgebiet (Radius 5.500 m)

Standort Gasturbinen -und Dampfkraftwerk

für das Gasturbinen -und Dampfkraftwerk am Standort Lippendorf
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Anhang 2  
 

Schutzgebiete nach  
Naturschutz - und Wasserrecht  
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Anhang 3  
 

Darstellung der Ergebnisse der Biotopty-
penkartierung im Einwirkbereich nach 

Anhang 8 der TA Luft  
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Anhang 4  
 

Fachgutachten zur Verträglichkeitsunter-
suchung eutrophierender und versauern-

der Schadstoffeinträge in empfindliche 
Ökosysteme im Wirkraum der geplanten 

GuD-Anlage  
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Anhang 5  
 

Kartierbericht zur Biotoptypenkartierung 
für das LEAG -Projekt Lippendorf  

 
 


